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Antrag P 09 
 

 

Antragsteller: VBE Bundesvorstand  

 

Betreff: Kindererziehungszuschlag zur Pension  1 

 

Antragstext: Die Bundesversammlung möge beschließen, dass sich der 2 

Bundesvorstand dafür einsetzen möge, dass für die Zahlung eines 3 

Kindererziehungszuschlags zur Pension die anzurechnende dreijährige 4 

Kindererziehungszeit bei Adoptivkindern nicht mit der Geburt, sondern der Aufnahme in die 5 

Familie beginnen soll. 6 

 7 

Zwar ermöglicht § 56 Abs.2 SGB VI vom Grundsatz her eine gleiche Behandlung leiblicher 8 

Kinder mit Adoptivkindern in den ersten drei Lebensjahren, viele Adoptivkinder werden 9 

jedoch nicht unmittelbar nach der Geburt adoptiert. Sie werden erst später, mitunter viele 10 

Jahre später, in eine Adoptivfamilie aufgenommen. Dies hat nicht nur, aber auch mit 11 

teilweise langen Adoptionsverfahren zu tun.  12 

 13 

Eltern solcher Kinder werden zurzeit gegenüber Eltern leiblicher Kinder insofern 14 

benachteiligt, als sie ihre Erziehungszeit erst mit der Aufnahme des Kindes in die Familie 15 

beginnen können. Für die Erziehungszeit nach dem dritten Lebensjahr des Kindes können 16 

sie keinen Anspruch auf einen künftigen Kindererziehungszuschlag zur Pension erwerben.  17 

 18 

Gleichwohl ist für solche Adoptiveltern eine Reduzierung der Arbeitszeit oder gar eine 19 

Beurlaubung zumindest ebenso erwünscht wie bei leiblichen Kindern, wenn nicht in noch 20 

höherem Maße, weil die Persönlichkeitsentwicklung „später“ Adoptivkinder infolge der 21 

Umgewöhnung von einer Familie bzw. Unterbringung in die Adoptivfamilie oftmals ein Mehr 22 

an Zuwendung erfordert.  23 

 24 

Begründung: mündlich  25 

  26 
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Finanzen: Antrag ist finanzrelevant    ja   nein 

geplante / geschätzte Kosten:  

zu finanzieren aus Haushaltsposition: 

 

Beschluss:     beschlossen, wie beantragt:  

    beschlossen mit folgender Änderung: 

    abgelehnt 

    zurückgezogen 

    überwiesen als Material an:  

 


